
werden von dem Landes- (Provinzial-) V orstand 
aus seiner M itte gewählt. Die A nstellung von Lan
dessekretären erfolgt durch den Landes- (Provin
zial-) V orstand im Einvernehm en m it dem P a r te i
vorstand.

(4) Zur P rü fung  der K assengeschäfte w ählt die L an
des- (Provinzial-) Delegiertenkonferenz eine Revi
sionskommission.

(5) Sie w ählt ferner das Schiedsgericht. Es besteht aus 
fünf  M itgliedern, darun ter ein Vorsitzender.

§ 16
(1) Landes- (Provinzial-) Delegiertenkonferenzen fin

den nach Bedarf, m indestens einm al jährlich , statt. 
Zu der Delegiertenkonferenz entsendet jeder K reis 
Delegierte. Die Zahl der D elegierten bestim m t die 
W ahlordnung, die vom Landes- (Provinzial-) V or
stand m it Zustim m ung des Parteivorstandes er
lassen wird.

(2) Die Delegierten werden von den K reisdelegierten
konferenzen gewählt.

(3) Außerdem  nehmen die M itglieder der Bezirks
sekretaria te  an der Delegiertenkonferenz m it be
ratender Stim me teil.

(4) Die Landes- (Provinzial-) Delegiertenkonferenz 
muß un ter Angabe der Tagesordnung, in der Regel 
m it einer F r is t von einem Monat, durch den L an
des- (Provinzial-) V orstand einberufen werden.

(5) Die Landes- (Provinzial-) Delegiertenkonferenz be
schließt über die V orlagen des Landes- (Provin
zial-) Vorstandes und die A nträge der O rtsgrup
pen, der Kreise, der Bezirke und der Delegierten.

(6) A uf V erlangen des Z entralsekretaria ts sind auch 
die von diesem gewünschten Angelegenheiten zu 
verhandeln.

(7) Der Landes- (Provinzial-)V orstand e rs ta tte t der 
Landes- (Provinzial-) Delegiertenkonferenz jähr-
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